














Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 169 – Grimlinghausen

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 12.07.1971

1. Art der baulichen Nutzung

Die angeführten Paragraphen beziehen sich auf die BauNVO vom 26.11.1968.

a) Die gemäß § 2 (3) 1 vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1 (5) allgemein zulässig.

b) Die gemäß § 3 (3) vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 (4) nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes.

c) Die gemäß § 4 (3) 4 vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1 (5) im WA IIo – Gebiet an der 
Bonner Straße westl. des Spiel – und Festplatzes allgemein zulässig.

d) Gemäß § 4 (5) sind im WA III mit Zusatz „ Läden „ ausgewiesenen Gebiet südlich der 
Bonner Straße nur die in Abs. 2 Nr. 2 genannten Nutzungsarten zulässig.

e) Gemäß § 6 (4) sind im Mi IV g ausgewiesenen Gebiet an der Küppersstraße nur die in Abs. 
2 Nr. 3 genannten Nutzungsarten sowie sonstige Läden zulässig.

f) Gemäß § 7 (4) sind in Geschossen, die an begehbaren Verkehrsflächen liegen, nur die in 
Abs. 2 Nr. 2 genannten Nutzungsarten sowie sonstige Läden zulässig.

g) Gemäß § 7 (2) 7 sind Wohnungen ab 1. Obergeschoß allgemein zulässig.

h) *

2. Maß der baulichen Nutzung

In den max. drei- und mehrgeschossig ausgewiesenen Baugebieten ist gemäß § 17 (4) der 
BauNVO eine Mindestgrenze von 2 Geschossen festgesetzt.

3. Bauweise

Gemäß § 22 (4) der BauNVO ist in 2 WR I – Gebieten ohne den Zusatz „ o „ oder „ g „ eine von 
Abs. 1 abweichende Bauweise festgesetzt.
Danach ist entsprechend der Gebäudedarstellung im Plan eine 2 bis allseitige Grenzbebauung 
zulässig.

4. Baugestaltung

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) des BBauG, 4 der 1. DVO zum 
BBauG in Verbindung mit § 103 der BauONW.

Außenfronten

Die Außenfronten der Gebäude sind in Verblendbauweise auszuführen. Die Art der Verblendung 
ist straßenabschnittsweise bzw. für zusammengehörige Baugruppen einheitlich vorzunehmen. 
Andersartige Bauteile können, wenn sie sich dem Bau einordnen, zugelassen werden. In Verbin-
dung mit vorhandenen Bauten sind Ausnahmen zulässig. Die Verwendung von Fertigbauteilen ist 
abschnittsweise zulässig.



Dächer

Die 1- und 2- geschossigen, freistehenden Einzel- und Doppelhäuser sind abschnittsweise ein-
heitlich mit einem Satteldach von ca. 35° bez. 45° Neigung zu versehen. Ein Ausbau des Dach-
geschosses ist zulässig. Die im Plan als 1 – 2 – geschossig ausgewiesenen und als Winkeltypen 
dargestellten Gebäude sind mit einem Flachdach zu errichten.
Die 2 –geschossigen Reihenhäuser sind abschnittsweise einheitlich mit Flach- oder Sattel-
dächern von ca. 35° Neigung auszuführen. Ein Ausbau des Dachgeschosses für Einzelräume ist 
zulässig.
Die 2-3- geschossigen Gebäude in den Wohn-, Kern- und Mischgebieten sind abschnittsweise 
einheitlich mit Satteldächern von ca. 30° Neigung oder mit Flachdächern zu errichten. Ein Ausbau 
des Dachgeschosses für Einzelräume ist zulässig.

Die Traufausbildung benachbarter Gebäude muß einheitlich, Trauf- und Firsthöhen müssen bei 
Doppel- und Reihenhäusern gleich sein und sind in Verbindung mit vorhandenen Gebäuden auf-
einander abzustimmen.
Drempelausbildung ist nicht gestattet.

Die 4- geschossigen Gebäude und 2-7- geschossigen Gebäudegruppen sind mit Flachdächern 
zu errichten.

Werden Dachaufbauten für Aufzugschächte vorgesehen, so sind diese in ihrer Gestaltung in den 
Hauptbaukörper ggf. durch eine besondere Dachgestaltung einwandfrei anzuordnen.

Die Garagen für die Mehrfamilienhäuser sind an den im Plan ausgewiesenen Stellen als Ge-
meinschaftsanlagen (Gga) gem. § 70 der BaoONW max. 2- geschossig mit Flachdach bzw. als 
Sammeltiefgaragen (TG) zu errichten.
Bei Tiefgaragen ist ein Herausragen des Baukörpers (Oberkante Decke) gegenüber den angren-
zenden Verkehrsflächen bzw. nicht angeböschten Freiflächen bis max. 1,0 m zulässig.
Die oberirdischen, in Gruppen zusammengefaßten Garagen sind an den im Plan ausgewiesenen 
Stellen entsprechend der Anlage zu diesen Textlichen Festsetzungen auszuführen. Diese Anlage 
ist Bestandteil der Textl. Festsetzungen und besteht aus 3 Blättern.

Außenanlagen

Die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen und 
der Baulinie oder Baugrenze und deren Verlängerung bis zur seitlichen Grundstücksgrenze bzw. 
der hinter der Baugrenze erstellten Bauflucht sind gärtnerisch als offene Vorgärten mit niedriger 
Bepflanzung zu gestalten und zur Straße hin nur mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. Ein-
friedigungen auf der Nachbargrenze innerhalb der Vorgärten sind nicht erlaubt. Die Vorgärten 
sind im Plan grün angelegt.

Wenn Hausgärten, die unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzen – Eckgrundstücke 
und solche Grundstücke, bei denen der Hausgarten zwischen Wohnhaus und öffentlicher Ver-
kehrsfläche liegt- eingefriedigt werden sollen, so sind sie straßenabschnittsweise einheitlich 
durch höchstens 80 cm hohe Waldlatten- oder Brettlattenzäune oder Maschendraht an schlanken 
Pfosten einzufriedigen. Wird als Einfriedigung Maschendraht gewählt, so muß sie ca. 80 cm von 
der Straßenbegrenzungslinie zurückgesetzt und durch Bepflanzung verdeckt werden. (Bei Gar-
tenhof- und Atriumhäuser ist eine max. 2,0 m hohe Einfriedigung zulässig.) Werden Einfriedi-
gungen zwischen Vor- und Hausgarten errichtet, so sind sie straßenabschnittsweise einheitlich 
als max. 1 m hohe Mauer in Ziegelrohbau- oder Verblendbauweise oder als max. 80 cm hoher 
Maschendrahtzaun an schlanken Pfosten auszuführen.

Einfriedigungen zwischen Hausgärten und auf der Grenze zu öffentlichen oder privaten Grün-
flächen können als max. 80 cm hohe Maschendrahtzäune an schlanken Pfosten, Waldlatten-
oder Brettlattenzäune ausgeführt werden.



Mehrfamilienhäuser

Die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen und nicht als priv. Verkehrsflächen ausgebauten 
Flächen der Mehrfamilienhäuser sind parkartig zu bepflanzen. Diese Flächen sind im Plan grün 
angelegt.

Kurze Verbindungsmauern, niedrige Sockelmauern (max. 40 cm) sowie Einfriedigungen von 
Kleinkinderspielplätzen innerhalb der Grünflächen sind gestattet.

Allgemeines

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind in ihrer Höhenlage den öffentl. Wegen, Straßen 
und Grünflächen anzupassen und ggf. aufzufüllen.

* Die aufgrund der Verfügung des Reg. Präsidenten vom 12. Juli 1971 in Verbindung mit 
dem Ratsbeschluß vom 29.10. 1971, geänderten Festsetzungen, wurden in den Text ein-
gearbeitet.



Anlage zu den Textl. Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 169

Die Anlage besteht aus 3 Blättern

Garagen

1. Die Sockelhöhe bzw. Oberkante Garagenunterboden – höher als Straßenkrone – wird durch das 
Bauaufsichtsamt festgelegt und muß eingehalten werden.

2. Das äußere Mauerwerk ist in der Materialverwendung in Ziegelrohbau (Verblendstein) einheitlich 
zu gestalten. Es muß der selbe Ziegelstein für die gesamte Gemeinschaftsanlage verwendet 
werden. Das Ausfugen des Mauerwerks muß einheitlich zementgrau erfolgen.

3. Die Höhe des aufgehenden Mauerwerks beträgt wie Torhöhe 2,125 m und ist einzuhalten.

4. Die Dachdecke aus Stahlbeton, Stegzementdielen oder Holzbalken ist in S- Form, d.h. mit 
rückwärtigem Gefälle, auszuführen. Sie liegt an der Torseite 15 cm und an der Rückseite 5 cm 
über dem aufgehenden Mauerwerk. Hierbei ergibt sich  ein umlaufender Sichtbetonbalken mit 
einer Gesamthöhe von 325 cm.

5. Die Sichtblende des Abdeckbleches ist in Aluminium auszuführen und muß 7 cm betragen.

6. Die Dachentwässerung ist an der Innentrennwand anzuordnen oder kann abschnittsweise für 
mehrere Garagen zusammengefaßt werden.

7. Der umlaufende Betonkranz ist einheitlich weiß oder hellgrau zu streichen.

8. Die Garagentore müssen für die gesamte Gemeinschaftsanlage entsprechend Punkt 3 in 
Konstruktion, Material und Größe einheitlich sein. Bei Verwendung von Stahltoren ist, soweit 
notwendig, für die gesamte Anlage einheitlich ein grauer, graugrüner oder graublauer Anstrich 
vorzunehmen.
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